
 Remscheid,  19.08.2003 

Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 567 -   Gebiet:  Straße Am Schützenplatz, 
Richard-Koenigs-Straße, Schulstraße

I.  Festsetzungen gemäß Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 27.08.1997 
(BGBl. I S. 2141), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2002 (BGBl. I S. 
2850)

1. Bäume und Sträucher  gem. § 9 (1) Nr. 25 a, b  BauBG 

1.1 Für die im Plangebiet dargestellten Flächen zur Erhaltung und Anpflanzung von               
Bäumen und Sträuchern sind Neuanpflanzungen entsprechend der beigefügten 
Pflanzliste 1 und 2 durchzuführen. 

1.2 Bei begründeter Abgängigkeit von erhaltenswertem Baum- und Gehölzbestand in-
nerhalb der in Satz 1 genannten Flächen sind Ersatzpflanzungen entsprechend der 
beigefügten Pflanzliste 1 durchzuführen. 

1.3 Bei Anpflanzungen auf vorhandenen Leitungen darf das Wurzelwerk von den neu 
anzupflanzenden Bäumen und Sträuchern nicht tiefer als 1,50 m ins Erdreich ein-
dringen; Anpflanzungen entsprechend der Pflanzliste 2. 

II.  Festsetzungen gemäß Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I  S. 466)

1. Sonstiges Sondergebiet  §  11 (3) BauNVO 

Die Verkaufsfläche in dem festgesetzten SO-Gebiet (Nahversorgungszentrum) wird 
auf  2500 qm  beschränkt. In dem SO-Gebiet sind nur ein Teilsortimenter und ein 
Vollsortimenter zulässig. 

2.   Ausschluss der im Mischgebiet allgemein zulässigen Gartenbaubetriebe, Tank-
stellen und Vergnügungsstätten (gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB  i.V.m.  § 6 (2) Nr. 6, 
7, 8  BauNVO)

 Die allgemeine Zulässigkeit von Gartenbaubetrieben, Tankstellen und Vergnügungs-
stätten im Sinne von § 6 (2) Nr. 8  BauNVO ist ausgeschlossen. 
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3. Ausschluss der im Mischgebiet ausnahmsweisen Zulässigkeit von Vergnü-
gungsstätten (gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB  i.V.m.  § 6 (3) BauNVO) 

 Die ausnahmsweise Zulässigkeit von Vergnügungsstätten im Sinne von §  6 (3) 
BauNVO ist ausgeschlossen.

4. Abweichende Bauweise  (gem. § 22 Abs. 4  BauNVO ) 

Gebäude über, unter und von 50 m Länge sind zulässig. Auf die seitlichen Grund-
stücksgrenzen darf gebaut werden. 

(sh.  nachfolgende Systemskizze - Diese abgebildete Form mit beispielhafter Darstel-
lung stellt keine Festsetzung dar) 

5. Stellplätze, Garagen und Carports  (§ 23 Abs. 5 BauNVO) 

Die sich aus  § 23 Abs. 5 BauNVO  ergebende ausnahmsweise Zulässigkeit von 
Stellplätzen, Garagen und Carports auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
wird ausgeschlossen. 

 Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen oder innerhalb der entspre-
chend festgesetzten Flächen für Stellplätze zulässig. 

6. Nebenanlagen gem. § 14  i.V.m.  § 23 Abs. 5  BauNVO 

Nebenanlagen sind  gem. § 14 Abs. 1 BauNVO  i.V.m. § 23 Abs. 5  BauNVO  außer-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen nicht zulässig. 

7. Höhe baulicher Anlagen gem. § 18 Abs. 1 BauNVO 

 Gemäß § 18 Abs. 1 Bau NVO werden die Gebäudehöhen innerhalb des SO-Gebietes 
 (Nahversorgungszentrum) bezogen auf normal Null 
 festgesetzt. In der Regel werden Minimal- und Maximalhöhen angegeben. 
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III. Örtliche Bauvorschriften gem. § 86 Abs. 4   Bauordnung NW (BauO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW  S. 256) 

In dem SO-Gebiet wird eine Dachneigung zwischen 5 und 35 Grad festgesetzt. 

 In dem MI-Gebiet wird eine Dachneigung zwischen 35 und  43 Grad festgesetzt. 






